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An die Eltern und 
Erziehungsberechtigten  
der Klassen 1 - 4 
unserer Schule 
 
 
 
 
Aktuelle Regelungen bei einer Corona-Erkrankung 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
mit der kälteren Jahreszeit häufen sich Erkrankungen und daher auch 
Ansteckungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Damit steigen auch die 
Auswirkungen auf den Schulbetrieb, da Quarantänezeiten eingehalten werden 
müssen. Aufgrund der Nachfrage einiger Eltern, welche Regelungen aktuell an 
unserer Schule gelten, möchte ich Ihnen nachfolgend noch einmal einen kurzen 
Überblick geben, was zu beachten ist, falls Ihr Kind an Corona erkrankt (Stand 
11/22). 

  
1. Schnelltest beim Arzt oder Testzentrum 

Sollten Sie zu Hause über einen schulischen Schnelltest ein positives 
Testergebnis erhalten haben, so ist es notwendig, dieses bei einem Arzt oder 
in einem Testzentrum mit einem weiteren Test (Antigen-Schnelltest reicht aus) 
bestätigen zu lassen. 
 

2. Schule informieren 
Eine Meldung an das Gesundheitsamt ist nicht erforderlich. Dies geschieht 
automatisch durch den Arzt oder das Testzentrum. Wichtig ist aber, dass Sie 
in der Schule Ihr Kind krankmelden und dabei auf die Corona-Infektion 
hinweisen. 
 

3. Quarantäne 
Es gilt nun eine Isolationspflicht von 10 Tagen. Am 11. Tag nach dem Positiv-
Bescheid kann das Kind wieder zur Schule. Ein Freitesten ist dann nicht 
erforderlich. Bitte reichen Sie bei Rückkehr Ihres Kindes dann eine Kopie des 
offiziellen Positiv-Bescheids in der Schule ein. Eine Quarantäne für 
Hausangehörige  oder Kontaktpersonen ist nicht mehr zu beachten, ggf. aber 
ratsam. 
 

4. Vorzeitiges Freitesten 
Ein Freitesten ab Tag 5 ist möglich. Das Freitesten muss über ein Testzentrum 
oder eine Arztpraxis erfolgen. Mit dem Negativ-Bescheid kann Ihr Kind am Tag 

http://www.georgschule-soest.de/
mailto:georgschule@soest.de


6 wieder zurück zur Schule. Bitte geben Sie in diesem Fall eine Kopie des 
Testzertifikats mit in die Schule. 

 
 
Wir werden Sie auch weiterhin monatlich mit fünf Antigen-Schnelltests versorgen. 
Die nächste Ausgabe erfolgt Ende November. Sollten Sie weitere Fragen in 
diesem Zusammenhang haben, so setzen Sie sich gern mit mir in Verbindung. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
       Jens Böhm 

 


